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bent golbenen Sinfenmufe p fangen unb mirflidß übt baS

golbene Salb bereits feine 3uflZaft. Unb foEte bas fßrojeft
mirflidß realiftert merben, fo mürbe bie ftortepiftenz ber

Politiken unb firdjlicßen ©emeinbe Snnertßal einfadj Der»

ntcßtet, ba nur meßr menige ©äufer nnb par ber ärmeren

Semoßner an ber linfen Sergßalbe gurücfbließen. SöaßrlidE),

baê märe mieber ein trauriger Seitrag für baS ftatiflifcße,
eibg. Sureau, um über bie Slbnaßme ber Sergbenölferung

p flogen.

©tcïtrigittttâttJerr fWüfdjlifoit. 35ie ©emeinbe Btüfdjlifon
Bat einftimmig befcßloffen, bie eleftrifcße ©trafjenbeleucßtung
(50 Sampen à 25 Wersen) eingufüßren unb par unter
Senußung ber SSafferDerforgung, bie in getooßnlicßen 3«ten
für biefen 3®^ auSreidjenbe Sraft bietet.

SDiefe ©emeinbe ßat fid) aucß, gleicß mie lEßalmeil, unter
baS ft ä b t i f d) e S a u g e f e ß gefteEt.

ISIS britten Sßunft im g-ortfcßritte EtüfcßlifonS nennen mir
nod) bie ©rricßtung eine? neuen ®ampffdßiffftegeS für bie

®ampffdßmalbenberbinbung, meldße biefen Ort mit tommenbem
©ommerfurS in ißren SDienftraßon eingießt.

25ie SlftiengcfeBfdiaft für cleïtrifdje 3nftattationcn in
tHogag bat in ißrer Serfammiung nom 27. bS. ©rßößu'ng
beS SlftienfapitalS Don gr. 100,000 auf 8fr. 150,000 be=

fd)Ioffen, namentlid) um bem ©efcftäfte eine größere SluS»

beßnuttg auf bem ©ebiete ber eleftrifdßen g-abrifation unb

Slontage sn geben.

Sungfraubaßn. 3m Slmtsblatt beS SantonS Sern oom
23. SDlärj lieft man: §r. @ut)er=3eEer in 3üricß bea&ficßtigt
bie ©rfteEung bon SBaffermerfen an ber Sßeifjen Sütfdßine.
®r gebentt bie SBafferfraft beS genannten gfluffeS nad) Stit»
gäbe ßegüglidßer Sßläne unb Sitten nußbar p madien unb bie

gemonnene Straft pm 3®ede be? eleïtrifdjen SetriebeS ber

projezierten 3ungfraubaßn gu übertragen. 35ie genannten
Släne, gugeßörige Sefdßreibung unb Stongeffionëgefudj liegen
mäßrenb 30 SEagen auf ben ©emeinbefcßreibereien Sauter»
Brunnen nnb ©ünblifdßmanb jn jebermannS ®infid)t auf unb
finb aEfäEige Dppofitionen bort fdßriftlicß bis unb mit bem

22. Slpril 1895 eingureicßen.

SBeridjt iiöcr neue patente.
^Mitgeteilt burd) ba§ Sutern. Satentbureau ooit ßeitnann u. (Eo.
in Oppeln. (SluSfünfte nnb 9îat in Spatentfacben erhalten bie

Slbonnenten biefeä Statte? gratis.)
îecfentrâger. Werr Slug. Slier, ßßoearne in SariS Bat

auf einen eifernen Sedenträger ein Satent erBalten. Se*
ïanntlicB ßaftel ©ipS feßr feßmer an ben gflantfcßen ber

eifernen SEräger, bie als SDedenträger unb llntergüge bei

Sauten Serroenbung finben. ®ie SDeden belotmnen ßäufig
an ben ©teEen unter ben SErägern bftiffe, melcße Dielfad) als
ein grofjer llebelftanb empfunben merben. Ilm biefen liebe!»
ftanb p befeitigen, finb nad) borliegenber ©rfinbung bie

SErägerflantfcßen, roelcße mit ©ips pr ^erfteüung ber ©ipS»
beefe bemorfen merben foEen, mit einer SlnpBl bon EtiEen,
©inferbuugen ober Elutßen berfeBen. 35er ©ipS füllt bann
bie Wößlungen bei §erfteEnng ber S5ede aus unb ßaftet in
benfelben audß nadß bem ©rodnen, mie an jebem anberen
Poröfen ober löcßerartigen Körper.

8uf einen S^alggicgel mit SefeftipnggDomdjtung Bat
Werr 81. ©bBmibt in Serlin ein Satent erBalten. 35en ©egen»
ftanb oorliegenber ©rfinbung bilbet eine Steuerung an 3)acß=
Siegeln, meldje ben 3med Bat, ein pberläffigeS Sefeftigen
ber einzelnen 3'epel an bem 3)adjgefteEt gn ermöglichen.
®ie fonftruftiDe ©inrißtung unb baS ©igenartige ber bor*
liegenben ©rfinbung ertlärt ftd) aus folgenbem: 3)er S5adß»
Siegel mirb in ßemößnlidßer SIrt bermittelft einer Etafe, bie
in ber SJtitte beS Siegels angeorbnet ift, an ber Sbacßlatte
anfgeBängt. Ilm jeboeß ein Slbbeden bureß ©türm n. bgl.
SU berBinbern, mirb biefe Stafe mit einem Sodß berfeBen, burd)
loelcßeS ein Sagel in bie SDacßlatte eingetrieben mirb. Sbamit

aber ber ®ad)siegel aucB mit feinem unteren ©nbe an bem

®a<Bgeftefl feftgeBalten mirb, ift an ber unteren 3nnenfeite
beSfelben eine Stafe angeorbnet, bie ebenfaES ein So4 be*

fißt. DberBalb ber erften Stafe befinbet fid) in bem 3'egel
eine berjüngte SluSfparung, bie ben 3®ed Bat, bem Slagel
als fffüBrung ga bienen. Sie Sefeftigung berartiger SDadj*

giegel erfolgt in ber SBeife, bafe man biefelben auf geroößnließe
Slrt auf baS SadjgefteE aufBängt unb fobann in bie 31afe

an ber unteren Snnenfeite einen entfprecßenb langen Stagel
ftedt, melcßer in ber SluSfparung gefiißrt unb bon Bier ans
burd) bie erfte Stafe in bie Satte eingetrieben mirb. ®S mirb
auf biefe SBeife einerfeitS eine Serbinbung gtoifcßen bem

unteren Sbacßgiegelenbe unb bem Sîopfenbe, mie beifpielSmeife
in ber SatentfiBrift Str. 24391 betrieben unb anbererfeitS
pifiben biefen beiben unb ber SDacßlatte ßergefteEt, folafe
ein Slbbeden beS SDacBeS pon beliebiger Steigung bureß SBinb

erftßtoert mirb.

^erf^iebeneê.
2)er probifpriftBe Sau für baê SîûitftlerBauê Siiritjj

foE an bie SEßalgaffe, ©de Sörfeftrafse, bi«tßt neben bie Sßrfe
unb baS §atel Saur au Sac p fteßen lommen. §eute ift
bereits baS Saugefpann errießtet morben. Stit bem Saue
foE fofort begonnen merben, nacBöem bie SeBörben bie Sau*
bemiEigung erteilt Baben. Stit bem ©igentümer beS beir.
©runbftüdS Bat ber „Serein für bilbenbe £unft" einen Ser*
trag abgefcßloffen, nadB melcBem baS probiforifeße „Sünftler*
BauS" öorläufig für bie SDauer oon fünf 3aBren gegen bie

SegaBlung eines bem Sßerte jener Siegenfdßaft entfpreeßenben

jäßrlicßen StietsinfeS bafelbft errießtet merben barf.

§oIj'SiIlen natB Serner nnb ©t. ffiaEer D5erlänber=©til
mit großen, fdjöuen, freunbließen Sor= unb Wintergärten unb
entfpreeßenber meiter ©ntfernung beaöfießtigt §r. WolsBänbler
Sllfreb SofeBarb Pon 9tapperSmi)I ein gangeS
Ouartier in unmittelbarer 9täße Pon Oerlifon*3iiricß p
bauen; für neun foleßer Wäufer ift laut 3«rcßer SlmtSblatt
ßefeßließe ©eneBmigung nadB Porgelegten Slänen fdjon erfolgt
unb Bat bie jjunbation gleicß begonnen. 3n aBen gäEen
ift etmaS ©cfrenenbeS ga ermarten, inbem ber UnterneBmer
immer bei feinen biSßerigen Dielen unb teilmeife feßon großen
Sauten folibe fcBöne SluSfüBrung unb in aEen Sejiefpngen
©Bt£ geigte; beSBalb münf^en mir bemfelben ©lüd.

Saumefcn iit Safcl. 3)ie Regierung beantragt bem

©rofjen gtat, für bie Seftauration ber ©t. ©lifabetBenfinße
einen Urebit Don g-r. 330,000 p bemiEigen, in melcßer
bie bis ©nbe 1894 für bie Seftauration bereits üerauSgabten
gr. 55,000 inbegriffen ftnb.

Saumefeit in Safet. Ser SaSler ©rofje Etat Bat am
3. g-ebruar 1890 ben EtegiernngSrat beauftragt, gu [prüfen
unb gu berießten, ob nießt bie Srojefte für größere öffent*
ließe Sauten jeroeilen gut Jtonîurreng auSgefcßrieben merben
foEten.

Ser EtegierungSrat beantragt unnmeBr bem ©rojjen 3îat,
gu befdßließen : „35er ©rofee Etat beauftragt ben SegierungS*
rat, Don gaE p g-aE ju entfeßeiben, ob bie Släne für Sauten,
meldße entroeber Don feßr großer SluSbeBnung finb ober eine
befonbere fünftlerifcße ©eftaltnng erforbern, auf bem SBege
ber öffenilidßen ober befdßränften Sonfurreng befeßafft ober
bnrdß SnbatardBiteften ober bureß ben SîantonSBaumeifter aus*
gearbeitet merben foEen."

®er EtegierungSrat empfießlt alfo bie SonfurrengauSfdßrei*
bung aller iöffentlicßen Sauten nidßt. 3"«äcßft befüreßtet
er, baß babureß bie ©teflung beS éantonSbaumeifterS auf
unrießtige SBeife beeinträdßtigt merbe. SBenn bemfelben nur
ber Unierßalt ber ©taatSgebäube unb bie ©ntmerfung un»
mefentlidßer Sauten übertragen mirb, fo fann man Don biefem
Seamten nidßt baS rießtige Sfaß Don gäßigfeiten berlangen;
er mirb fieß eben nidßt auf ber ßöße gu erßalten Permögen.
SSeiter fprießt gegen aEgemeine ÄonfurrenganSfdßreibung ber
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dem goldenen Linsenmuse zu fangen und wirklich übt das

goldene Kalb bereits seine Zugkraft. Und sollte das Projekt
wirklich realisiert werden, so würde die Fortexistenz der

politischen und kirchlichen Gemeinde Jnnerthal einfach ver-
nichtet, da nur mehr wenige Häuser und zwar der ärmeren

Bewohner an der linken Berghalde zurückblieben. Wahrlich,
das wäre wieder ein trauriger Beitrag für das statistische,

eidg. Bureau, um über die Abnahme der Bergbevölkerung
zu klagen.

Elektrizitätswerk Rüschlikon. Die Gemeinde Rüschlikon
hat einstimmig beschlossen, die elektrische Straßenbeleuchtung
(50 Lampen à 25 Kerzen) einzuführen und zwar unter
Benutzung der Wasserversorgung, die in gewöhnlichen Zeiten
für diesen Zweck ausreichende Kraft bietet.

Diese Gemeinde hat sich auch, gleich wie Thalweil, unter
das städtische Baugesetz gestellt.

Als dritten Punkt im Fortschritte Rüschlikovs nennen wir
noch die Errichtung eines neuen Dampfschiffsteges für die

Dampfschwalbenverbindung, welche diesen Ort mit kommendem
Sommerkurs in ihren Dienstrayon einzieht.

Die Aktiengesellschaft für elektrische Installationen in
Ragaz hat in ihrer Versammlung vom 27. ds. Erhöhung
des Aktienkapitals von Fr. 100,000 ans Fr. 150,000 be-

schloffen, namentlich um dem Geschäfte eine größere Aus-
dehnung auf dem Gebiete der elektrischen Fabrikation und

Montage zu geben.

Jungfraubahn. Im Amtsblatt des Kantons Bern vom
23. März liest man: Hr. Guyer-Zeller in Zürich beabsichtigt
die Erstellung von Wasserwerken an der Weißen Lütschine.
Er gedenkt die Wasserkraft des genannten Flusses nach Mit-
gäbe bezüglicher Pläne und Akten nutzbar zu machen und die

gewonnene Kraft zum Zwecke des elektrischen Betriebes der

projektierten Jungfraubahn zu übertragen. Die genannten
Pläne, zugehörige Beschreibung und Konzessionsgesuch liegen
während 30 Tagen auf den Gemeindeschreibereien Lauter-
brunnen und Gündlischwand zu jedermanns Einsicht auf und
sind allfällige Oppositionen dort schriftlich bis und mit dem

22. April 1895 einzureichen.

Bericht über neue Patente.
Mitgeteilt durch das Intern. Patentbureau von Heimann u. Co.
in Oppeln. (Auskünfte und Rat in Patentsachen erhalten die

Abonnenten dieses Blattes gratis.)
Deckenträger. Herr Aug. Alex. Chocarne in Paris hat

auf einen eisernen Deckenträger ein Patent erhalten. Be-
kanntlich haftet Gips sehr schwer an den Flantschen der

eisernen Träger, die als Deckenträger und Unterzüge bei

Bauten Verwendung finden. Die Decken bekommen häufig
an den Stellen unter den Trägern Risse, welche vielfach als
ein großer Uebelstand empfunden werden. Um diesen Uebel-
stand zu beseitigen, sind nach vorliegender Erfindung die

Trägelflantschen, welche mit Gips zur Herstellung der Gips-
decke beworfen werden sollen, mit einer Anzahl von Rillen,
Einkerbungen oder Ruthen versehen. Der Gips füllt dann
die Höhlungen bei Herstellung der Decke aus und haftet in
denselben auch nach dem Trocknen, wie an jedem anderen
Porösen oder löcherartigen Körper.

Auf einen Falzziegel mit Befestigungsvorrichtung hat
Herr A. Schmidt in Berlin ein Patent erhalten. Den Gegen-
stand vorliegender Erfindung bildet eine Neuerung an Dach-
Ziegeln, welche den Zweck hat, ein zuverlässiges Befestigen
der einzelnen Ziegel an dem Dachgestellt zu ermöglichen.
Die konstruktive Einrichtung und das Eigenartige der vor-
liegenden Erfindung erklärt sich ans folgendem: Der Dach-
Ziegel wird in gewöhnlicher Art vermittelst einer Nase, die
in der Mitte des Ziegels angeordnet ist, an der Dachlatte
aufgehängt. Um jedoch ein Abdecken durch Sturm u. dgl.
Zu verhindern, wird diese Nase mit einem Loch versehen, durch
welches ein Nagel in die Dachlatte eingetrieben wird. Damit

aber der Dachziegel auch mit seinem unteren Ende an dem

Dachgestell festgehalten wird, ist an der unteren Innenseite
desselben eine Nase angeordnet, die ebenfalls ein Loch be-

fitzt. Oberhalb der ersten Nase befindet sich in dem Ziegel
eine verjüngte Aussparung, die den Zweck hat, dem Nagel
als Führung zu dienen. Die Befestigung derartiger Dach-
ziegel erfolgt in der Weise, daß man dieselben auf gewöhnliche
Art auf das Dachgestell aufhängt und sodann in die Nase

an der unteren Innenseite einen entsprechend langen Nagel
steckt, welcher in der Aussparung geführt und von hier aus
durch die erste Nase in die Latte eingetrieben wird. Es wird
auf diese Weise einerseits eine Verbindung zwischen dem

unteren Dachziegelende und dem Kopfende, wie beispielsweise
in der Patentschrift Nr. 24391 beschrieben und andererseits
zwischen diesen beiden und der Dachlatte hergestellt, soöaß
ein Abdecken des Daches von beliebiger Neigung durch Wind
erschwert wird.

Verschiedenes.
Der provisorische Bau für das Künstlerhaus Zürich

soll an die Thalgasse, Ecke Börsestraße, dicht neben die Börse
und das Hotel Baur au Lac zu stehen kommen. Heute ist
bereits das Baugespann errichtet worden. Mit dem Baue
soll sofort begonnen werden, nachdem die Behörden die Bau-
bewilligung erteilt haben. Mit dem Eigentümer des betr.
Grundstücks hat der „Verein für bildende Kunst" einen Ver-
trag abgeschlossen, nach welchem das provisorische „Künstler-
Haus" vorläufig für die Dauer von fünf Jahren gegen die

Bezahlung eines dem Werte jener Liegenschaft entsprechenden

jährlichen Mietzinses daselbst errichtet werden darf.

Holz-Villen nach Berner und St. Galler Oberländer-Stil
mit großen, schönen, freundlichen Vor- und Hintergärten und
entsprechender weiter Entfernung beabsichtigt Hr. Holzhändler
Alfred Boßhard von Rapperswyl ein ganzes
Quartier in unmittelbarer Nähe von Oerlik on -Zürich zu
bauen? für neun solcher Häuser ist laut Zürcher Amtsblatt
gesetzliche Genehmigung nach vorgelegten Plänen schon erfolgt
und hat die Fundation gleich begonnen. In allen Fällen
ist etwas Elfreuendes zu erwarten, indem der Unternehmer
immer bei seinen bisherigen vielen und teilweise schon großen
Bauten solide schöne Ausführung und in allen Beziehungen
Chik zeigte; deshalb wünschen wir demselben Glück.

Bauwesen in Basel. Die Regierung beantragt dem

Großen Rat, für die Restauration der St. Elisabethenkirche
einen Kredit von Fr. 330,000 zu bewilligen, in welcher
die bis Ende 1894 für die Restauration bereits verausgabten
Fr. 55,000 inbegriffen find.

Bauwesen in Basel. Der Basler Große Rat hat am
3. Februar 1890 den Regierungsrat beauftragt, zu ^prüfen
und zu berichten, ob nicht die Projekte für größere öffent-
liche Bauten jeweilen zur Konkurrenz ausgeschrieben werden
sollten.

Der Regierungsrat beantragt nunmehr dem Großen Rat,
zu beschließen: „Der Große Rat beauftragt den Regierungs-
rat, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob die Pläne für Bauten,
welche entweder von sehr großer Ausdehnung sind oder eine
besondere künstlerische Gestaltung erfordern, auf dem Wege
der öffentlichen oder beschränkten Konkurrenz beschafft oder
durch Privatarchitekten oder durch den Kantonsbaumeister aus-
gearbeitet werden sollen."

Der Regierungsrat empfiehlt also die Konkurrenzausschrei-
bung aller öffentlichen Bauten nicht. Zunächst befürchtet
er, daß dadurch die Stellung des Kantonsbaumeisters auf
unrichtige Weise beeinträchtigt werde. Wenn demselben nur
der Unterhalt der Staatsgebäude und die Entwerfung un-
wesentlicher Bauten übertragen wird, so kann man von diesem
Beamten nicht das richtige Maß von Fähigkeiten verlangen;
er wird sich eben nicht auf der Höhe zu erhalten vermögen.
Weiter spricht gegen allgemeine Konkurrenzausschreibung der
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